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Europarechtliche Perspektiven für das Internationale Steuerrecht 

Prof. Dr. Moris Lehner, Freie Universität Berlin 

I. Einführung 

Das Europarecht hat seit langem gewichtigen Einfluß auf das innerstaatliche 
Steuerrecht der Mitgliedstaaten. 1 V o n besonderer Bedeutung sind M a ß n a h m e n 
des sekundären Gemeinschaftsrechts, die seit dem Ende der sechziger Jahre in 
Form von Richt l in ien des Rates erlassen wurden und mittlerweile zu einer 
weitgehenden Rechtsangleichung auf dem Gebiet der indirekten Steuern, ins
besondere der Umsatzsteuer geführt haben. 2 Vergleichsweise zögernd und zu
rückha l tend blieb dagegen lange Zeit die Tät igkei t der Gemeinschaftsorgane 
auf dem Gebiet der direkten Steuern. J Der Grund für diese Diskrepanz liegt 
vor allem darin, daß der E G - V e r t r a g für die Angleichung der indirekten Steu
ern in Ar t . 99 eine spezielle Rechtsgrundlage bereitstellt, w ä h r e n d rechtsanglei
chende Richt l inien auf dem Gebiet der direkten Steuern nur auf der Grundlage 
der Generalklausel des A r t . 100 E G V erlassen werden k ö n n e n . 4 Nich t an die 
Organe der Gemeinschaft adressiert, steht dieser Generalklausel das Gebot des 
Ar t . 220 Abs . 2 E G V g e g e n ü b e r . Die Vorschrift verpflichtet die Mitgliedstaa
ten zur Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Gemeinschaft und 
trifft auf diese Weise eine Spezialregelung auf dem Gebiet des internationalen 
Steuerrechts. 3 A r t . 220 Abs . 2 E G V hat konstitutive Bedeutung, weil es kein 
allgemeines vö lker rech t l i ches Verbot der internationalen Doppelbesteuerung 
gibt . 6 

' Vgl. P. Lüdemann, BB 1992, S. 1606ff.; G. SÜSS, DB 1992, S. 857ff.; L. Stobbe, DStZ 
1992, S. 225ff.; R. Voss, StuW 1993, S. 155ff.; zu den wirtschaftlichen Konsequenzen der 
Steuerharmonisierung: Europäisches Parlament, Sammlung Wissenschaft und Dokumenta
tion, Serie „Nationale Parlamente" Nr. 10, Sept. 1990. 

2 Vgl. zur Entwicklung: II'. Birken (cid, Das große Umsatzsteuerhandbuch, Köln, Stand 
August 1992, Einführung III; .4. Rädicr, IStR 1992, S. 2ff. 

-Wgl. S. Benannter, SWI 1992, S. 374ff; D. Carl, DStZ 1993, S. Iff; Ν. Dannenberg, BB 
1992, S. 2400ff; S. Grethen, DStR 1992, S. 1388ff.; P. Liideniann (FN 1); G. SÜSS, DB1993, 
S. 113ff; L. Stobbe (FN 1); Ο. Thönnnes, IWB F 2, S. 515ff; .4. Uclner, DStZ 1992, S. 663 ff; 
K. Vogel, StuW 1993, S. 380ff; R. l'oss (FN 1); ,4. Wiedow, Steuerharmonisierung bei den 
direkten Steuern: Stand, Perspektiven, Auswirkungen auf Doppelbestcuerungsabkommen, 
u.S. 45ff 

4 Vgl. Λ/. Lehner, Möglichkeiten zur Verbesserung des Verständigungsverfahrens auf der 
Grundlage des EWG-Vertrages, München 1982, S. 155 ff 

3 M. Lehner (FN 4), S. 137 ff.; Ch. Vedder, Einwirkungen des Europarechts auf das inner
staatliche Recht und auf internationale Verträge der Mitgliedstaaten, o. S. 8 ff. 

6 O. Bühler, Prinzipien des Internationalen Steuerrechts, 1964, S. 34; B. Lortisen, Unilaterale 
Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zur Ausschaltung der internationalen Doppel
besteuerung bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer, 1987, S. 28f.; K. l'ogel, Der räum
liche Anwendungsbereich der Verwaltungsrcchtsnorm, 1965, S. 351 f.; ders., Doppelbesteue
rungsabkommen, 2. Aufl. 1990, Einl., Rz". 8; M. Widmer, RIW/AWD 1976, S. 566. 567. 

2* 



20 Λ. Referate 

O b w o h l die Kommiss ion der Europäischen Gemeinschaften bereits im Jahre 
1968 durch einen auf Ar t . 220 Abs . 2 E G V gestützten Voren twur f für ein 
multilaterales Doppelbesteuerungsabkommen 7 auf die europarechtlichc B e 
deutung der internationalen Doppelbesteuerung hingewiesen hat, blieb dieser 
Vorschlag bei den Mitgliedstaaten bis heute weitgehend ohne Resonanz. Eine 
Ausnahme bildet allerdings das auf Ar t . 220 Abs . 2 E G V gestützte multilaterale 
Schiedsabkommen, das die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft i m Jahre 1990 un
tereinander abgeschlossen haben. 8 

Das A b k o m m e n geht auf einen Richtlinienvorschlag der E G - K o m m i s s i o n 
aus dem Jahre 1977 z u r ü c k . 9 Es enthält verfahrensrechtliche Best immungen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung im Fall der Gewinnberichtigung z w i 
schen verbundenen Unternehmen und ergänzt bzw. über lager t sowohl die 
dem Ar t . 9 des O E C D - M u s t c r a b k o m m e n s entsprechenden Vorschriften über 
die Gewinnberichtigung zwischen verbundenen Unternehmen, als auch die 
dem Ar t . 25 O E C D - Μ Α entsprechenden Abkommensbest immungen über das 
Ver s t änd igungsve r f ah ren . 1 0 

Die erste rechtlich verbindliche M a ß n a h m e des Rates der E G auf dem Gebiet 
der direkten Steuern war die ebenfalls dem Verfahrensrecht zuzurechnende 
Amtshilferichtlinie v o m 19. Dezember 1977." Sie ergänzt und über lager t die 
dem Ar t . 26 O E C D - Μ Α entsprechenden Abkommensregelungen über den 
Informationsaustausch zwischen den Vertragsstaaten. 1 2 

Richtlinien und Richt l in ienvorschlägc, die das materielle Recht der direkten 
Steuern zum Gegenstand haben, sind dagegen relativ neuen Datums. V o n 
besonderer Bedeutung für das internationale Steuerrecht ist die Mutter-Tochter
richtlinie v o m 23. Ju l i 1990, 1 3 wei l sie auf die Beseitigung der wirtschaftlichen 
und der juristischen Doppelbesteuerung i m grenzüberschre i tenden Mut te r -

7 Vorentwurf 1968 zu einem Europäischen Doppelbesteuerungsabkommen (Multilaterales 
Abkommen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften zur Vermeidung der Dop
pelbesteuerung des Einkommens und des Vermögens und über gegenseitige Amtshilfe auf 
dem Gebiet der direkten Steuern), I Text und Schlußprotokoll nebst Anmerkungen, E G -
Dok. 11.414/XIV/68-D vom 1. 7. 1968. 

8 Übereinkommen über die Beseitigung der Doppclbesteuerung im Fall von Gewinnbe
richtigungen zwischen verbundenen Unternehmen, Abi. EG Nr. L 225 v. 20. 8. 1990, 
S. lOff.; dazu: G. Sass, DB 1991, S. 984ff. 

9 Richtlinienvorschlag der EG-Kommission an den Rat der EG über Bestimmungen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung für den Fall der Gewinnberichtigung zwischen verbun
denen Unternehmen (Schiedsverfahren), K O M (76) 611 endg. = BT-Drucks. 8/740 v. 7. 7. 
1977, abgedruckt bei M. Lehner (FN 4) im Anhang. 

1 0 Vgl. M. Lehner (FN 4), insbes. S. 201 ff; G. Sass, DB 1979, S. 2196ff.; DB 1983, 
S. 306ff; vgl. zu Art. 9 und Art. 25 O E C D - Μ Α die Kommentierungen bei K. Vogel (FN 6). 

1 1 Abi. E G Nr. L 336 v. 27. 12. 1977, S. 15ff. 
1 2 Vgl. K. Vogel (FN 6), Art. 26, Rz. 58ff; ders. (FN 3), S. 381 f. 
1 3 Richtlinie des Rates v. 23. 7. 1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und 

Tochtergesellschaften verschiedener Mitglicdstaaten, Abi. E G Nr. L 225 v. 20. 8. 1990, 
S. 6 ff. 
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Tochte rverhä l tn i s gerichtet ist . 1 4 Ohne spezielle Bedeutung für die Beseitigung 
der Doppelbesteuerung ist dagegen die Fusionsrichtlinie v o m 23. Jul i 1990, 1 3 die 
in ihrem Regelungsschwerpunkt nicht die laufende, sondern die Vermeidung 
einer verf rühten Liquidationsbesteuerung zum Gegenstand hat. 1 6 E i n fur die 
Beseitigung der Doppelbesteuerung wichtiger Richtlinien Vorschlag v o m 6. D e 
zember 1990 enthält eine gemeinsame Steuerregelung fur Zahlungen von Z i n 
sen und Lizenzgebühren zwischen Mut ter - und Tochtergesellschaften verschie
dener Mitgliedstaaten. 1 7 Vorgesehen ist die Aufhebung jeglichen Steuerabzugs 
an der Quelle, d. h. i m Sitzstaat des die Zinsen und Lizenzgebühren zahlenden 
Unternehmens, um auf diese Weise „die steuerliche Gleichbehandlung von 
innerstaatlichen und grenzüberschre i tenden Unternehmen zu gewähr l e i s t en . " 1 8 

M i t dieser Zielsetzung be rühr t der Richtlinienvorschlag die den Ar t . 11 und 
12 des O E C D - Μ Α 1 9 entsprechenden Verteilungsnormen der gemeinschaftsin
ternen Abkommenspraxis . Eine Sonderstellung n immt schließlich der Rich t l i 
nienvorschlag über die Berücks ich t igung grenzüberschre i tender Unterneh
mensverluste 2 0 ein, weil er nicht p r imär M a ß n a h m e n zur Beseitigung der D o p 
pelbesteuerung zum Gegenstand hat. M i t der Zielsetzung, die Verluste auslän
discher Betr iebsstät ten und Tochtergesellschaften bei der Besteuerung des 
Stammhauses bzw. der Muttergesellschaft zu berücksicht igen, richtet sich der 
Richtlinienvorschlag vielmehr gegen die Folgen, die mit einer Beseitigung der 
Doppelbesteuerung nach der Freistellungsmethode verbunden sein können . 
Denn anders als nach der Anrechnungsmethode, die von einer Besteuerung auf 
der Basis des Welteinkommens ausgeht, bleiben als Konsequenz der Freistel
lungsmethode nicht nur positive, sondern, von Ausnahmen abgesehen, auch 
negative Einkünf te i m Rahmen der inländischen Bemessungsgrundlage unbe
rücks ich t ig t . 2 1 Ebenso wie das auf eine zutreffende Gewinnabgrenzung z w i 
schen verbundenen Unternehmen gerichtete Schiedsabkommen,22 aber mit einer 

1 4 Vgl. B. Ktiobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, S. 341 ff; 
G. Sass, DB 1990, S. 2340ff.; O. Thömmes, Europarechtlichc Probleme aus der Praxis des 
internationalen Steuerrechts, u. S. 29ff; A. Wiedow (FN 3), S. 46 ff, jew. m.w.Nachw. 

1 3 Richtlinie des Rates v. 23. 7. 1990 über das gemeinsame Steuersystem fur Fusionen, 
Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, Abi. EG Nr. L 225 v. 20. 8. 1990, 
S. 1 ff. 

1 6 Vgl. nur: ß . Knohbe-Keuk, DB 1991, S. 298ff. 
1 7 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die gemeinsame Steuerregelung für Zahlun

gen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften verschiede
ner Mitgliedstaaten ( K O M (90) 571 endg.), A b i ; E G Nr. C 53 v. 28. 2. 1991, S. 26ff. 

1 8 Allgemeine Erwägungen, aaO.; dazu: O. Thömmes (FN 3). 
1 9 Vgl. dazu die Kommentierungen von K. Vogel (FN 6). 
2 0 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Regelung fur Unternehmen zur Berück

sichtigung der Verluste ihrer in anderen Mitgliedstaaten belegenen Betriebsstätten und Toch
tergesellschaften ( K O M (90) 595 endg.), v. 24. 1. 1991. 

2 1 Dazu K. Vogel (FN 6), Art. 23, Rz. 71 ff, 81 ff. 
2 2 Vgl. o. FN 8. 
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anderen Zielsetzung, hat der Vorschlag für den Erlaß einer Verlustrichtlinie 
somit den Bereich der innerstaatlichen Gewinnermittlungsvorschriften zum 
Gegenstand. 

In diesem Bereich hatte die E G - K o m m i s s i o n weitreichende Pläne, die erst
mals i m Jahre 1975 in einem Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung der 
Körperschaf t s teuersys teme und der Qucllensteuer auf Div idenden 2 3 konkrete 
Gestalt gefunden hatten. Sehr viel später, näml ich in ihren Leitlinien zur U n 
ternehmensbesteuerung aus dem Jahre 1990 2 4, hat die E G - K o m m i s s i o n dann 
festgestellt, daß einige der steuerlichen Hemmnisse für die g renzüberschre i t en 
de U n t e r n e h m e n s t ä t i g k e i t durch die bilateralen Doppelbesteuerungsabkom
men beseitigt worden sind, doch bringen diese A b k o m m e n , so die K o m m i s 
sion, „keine den Erfordernissen des Binnenmarktes entsprechende Lösung." 2 " 1 

Trotzdem hat die E G - K o m m i s s i o n ihren Vorschlag aus dem Jahre 1975 z u 
r ü c k g e n o m m e n . 2 6 Die Frage, „ob e rgänzende M a ß n a h m e n auf dem Gebiet der 
direkten Unternehmensbesteuerung auf Gemeinschaftsebene erforderlich 
sind", blieb unbeantwortet. 2 7 A u c h in ihrer Reaktion auf die Ergebnisse des 
Ruding-Berichts,28 der weitreichende, zeitlich abgestufte Empfehlungen so
woh l zur Beseitigung der Doppelbesteuerung als auch zur Harmonisierung der 
Körpe r scha f t s t eue r sys teme 2 9 gegeben hatte, blieb die E G - K o m m i s s i o n vor al
lem in bezug auf die Harmonisierung der Körperschafts teuersätzc, Bemes
sungsgrundlagen und Körperschaf t s tcucrsys teme sehr z u r ü c k h a l t e n d . 3 0 Posit iv 
dagegen waren ihre Stellungnahmen in bezug auf Vorschläge zur Beseitigung 
der Doppelbesteuerung grenzüberschre i tender E i n k o m m e n s s t r ö m e . In diesem 
Bereich hat die Kommiss ion über die bereits erlassenen Gemeinscha f t smaßnah
men und deren Erweiterung bzw. Verbesserung hinaus dringenden H a n d 
lungsbedarf anerkannt: Die E G - K o m m i s s i o n fordert die Mitgliedstaaten auf, 
„das Netz der A b k o m m e n und deren Tragweite innerhalb der Gemeinschaft zu 

2 3 Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Körperschaftsteuerstysteme 
und der Regelungen der Qucllensteuer auf Dividenden ν 1.8. 1975, Abi. EG Nr. C 253 v. 
5. 11. 1975, S. 2 ff. 

2 4 Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an das Parlament und den 
Rat über Leitlinien zur Unternehmensbesteuerung (SEK (90) 601 endg.), abgedruckt in BR-
Drucks. 360/90. 

2 5 AaO. (FN 24), Teil I, A. 10. 
2 6 AaO. (FN 24), Teil Π, A. 30. 
2 7 AaO. (FN 24), Teil II, A. 31. 
2 8 Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat und das euro

päische Parlament im Anschluß an die Schlußfolgerungen des unabhängigen Sachverständi
genausschusses über die Leitlinien für die Unternehmensbesteuerung im Rahmen der Vertie
fung des Binnenmarktes (SEK (92) 1118 endg.); Ratsdok. 7021/82); vgl auch die Schlußfolge
rungen und Empfehlungen des Ruding-Ausschusses, DB, Beilage Nr. 5/92 zu Heft 16 v. 
17. 4. 1992; vgl. dazu: S. Bendliiiger (FN 3); J. Hörster, IWB F 5 G r 2 , S. 211 ff. 

2 9 Dazu G. Sass, DB 1993, S. 113ff. 
3 ( 1 AaO. (FN 24), Teil II, B.; diese Zurückhaltung findet deutliche Zustimmung seitens der 

Bundesregierung und des Bundesrats (BR-Drucks. 540/92 v. 27. 11. 1992). 
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vervol l s tändigen" und eine gemeinsame Poli t ik bei den Doppelbesteuerungs
abkommen mit Dr i t t l ändern zu formulieren. 3 1 Sie ist „ jedoch" der Ansicht, 
daß sich diese M a ß n a h m e n auf diejenigen Bereiche beschränken sollten, die 
„von g r o ß e m Interesse für die Gemeinschaft sind, was insbesondere für die 
Regelungen zutrifft, die Gegenstand von Gemeinschaftsvorschriften s ind . " 3 2 

Ohne diese Aussage dahingehend zu präzisieren, ob die Harmonisierung des 
innerstaatlichen Rechts Vorrang vor einer Harmonisierung des Abkommens
rechts haben s o l l , 3 3 w i l l die E G - K o m m i s s i o n ihrerseits „dafür Sorge tragen, 
daß das Diskriminierungsverbot des EG-Vertrages sowie das Steuerrecht der 
Gemeinschaft, so wie es in den 1990 erlassenen Richtlinien ausgestaltet ist, in 
den A b k o m m e n . . . zwischen den Mitgliedstaaten untereinander und mit 
Dr i t t l ändern . . . genauestens beachtet w i r d . " 3 4 

Angesichts der bereits erlassenen und geplanten Richtlinien dürfen diese 
Aussagen nicht so verstanden werden, daß sich die E G - K o m m i s s i o n künftig 
auf b loße K o n t r o l l - bzw. Ans toßfunk t ionen beschränken, oder daß sie den Rat 
der E G im Verhäl tnis zu den Mitgliedstaaten auf eine bloß subsidiäre Z u s t ä n 
digkeit zur Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Gemeinschaft 
verweisen w i l l . 

Vie lmehr wi rd die Kommiss ion „neue Initiativen ergreifen, um bestimmte 
Fragen i m Zusammenhang mit den bilateralen Steuerabkommen im Sinne der 
Vorschläge des (erg.: Ruding) Ausschusses auf Gemeinschaftsebene zu re
ge ln . " 3 5 In dem M a ß aber, in dem die Organe der Gemeinschaft durch eigene 
Rechtsakte, insbesondere durch Richtl inien auf dem Gebiet der direkten Steu
ern tätig werden, müssen sie die Auswirkungen solcher M a ß n a h m e n auf das 
ü b e r k o m m e n e Recht der Doppelbesteuerungsabkommen beachten. Diese E i n 
wirkungen sind grundsätzl ich keine direkten in dem Sinne, daß Richtlinien des 
Rates auf die Harmonisierung von Doppelbesteuerungsabkommen gerichtet 
wä ren . Vielmehr zielen die hier interessierenden Richtlinien und Richtl inien
vorschläge p r imär auf die rechtsangleichende Verände rung des innerstaatlichen 
Steuerrechts der EG-Mitgliedstaaten. Erst auf diese Weise, d .h . erst auf dem 
U m w e g über das innerstaatliche Steuerrecht, wirkt das sekundäre Gemein
schaftsrecht auf die bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen ein, und zwar 
in dem A u s m a ß , in dem die Abkommensnormen an das innerstaatliche Recht 
anknüpfen . 

3 1 AaO. (FN 24), Teil II, A. 34. 
3 2 Siehe FN 31. 
3 3 Vgl. zu dieser wichtigen Unterscheidung: K. Vogel (FN 3). 
3 4 AaO. (FN 24), Teil II, A. 35. 
3 5 AaO. (FN 24), Teil II, A. 36. 
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II. Richtlinienbedingte Einwirkungen auf das Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen 

E i n erstes Beispiel fur richtlinienbedingte Einwirkungen auf das Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen bildet die Mutter-Tochterr icht l inie 3 6 mit ihren 
Bestimmungen zur Vermeidung der wirtschaftlichen und der rechtlichen D o p 
pelbesteuerung. Sie beseitigt fiir gemeinschaf t sangehör ige Tochtergesellschaf
ten nicht nur den Akt iv i tä tsvorbehal t des § 26 Abs . 2 K S t G . Sie läßt auch 
entsprechende Abkommensvorbehalte für die G e w ä h r u n g eines D B A - S c h a c h -
telprivilegs 3 7 leerlaufen, weil ihr Ar t . 4 die Beseitigung der wirtschaftlichen 
Doppelbesteuerung zwar entweder nach der Freistellungsmethode oder nach 
der Anrechnungsmethode, in jedem Fall aber ohne Besch ränkungen gebietet/ 8 

Obsolet werden nach einer Übergangsf r i s t für die Bundesrepublik Deutsch
land und fur die Republik Griechenland auch diejenigen Abkommensbest im
mungen, die Beschränkungen des Quellensteuersatzes auf Dividenden vorse
hen, 3 9 weil die Richtlinie die Erhebung von Quellensteuer i m Staat der aus
schüt tenden Tochtergesellschaft unter den Voraussetzungen ihres Art . 5 in 
dem nach Ar t . 3 qualifizierten Mut t e r -Toch te rve rhä l tn i s ohnehin verbietet. 

E i n weiteres Beispiel fur richtlinienbedingte Einwirkungen auf das Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen bildet der Vorschlag einer Quellensteuerrichtli
nie.40 Be i der Verwirk l ichung dieses Vorschlags m ü ß t e n Zahlungen von Z i n 
sen und Lizenzgebühren zwischen Mut te r - und Tochtergesellschaften verschie
dener Mitgliedstaaten bereits nach innerstaatlichem Recht v o m Steuerabzug an 
der Quelle befreit werden. Aus diesem Grund w ü r d e n Abkommensvorschrif
ten, die dem Quellenstaat ein, wenn auch nur beschränktes Besteuerungsrecht 
fur Zinsen und Lizenzgebühren belassen, durch eine diesem Richtl inienvor
schlag entsprechende Regelung des innerstaatlichen Rechts zumindest „fak
tisch" außer Kraft gesetzt werden. Die B e s c h r ä n k u n g s w i r k u n g der den Ar t . 11 
und 12 O E C D - Μ Α entsprechenden Abkommensvorschriften w ü r d e also ins 
Leere gehen. 

III. Richtlinien mit unmittelbarem Abkommensbezug 

Richtlinien, die wie die Mutter-Tochterrichtlinie oder eine der geplanten Quel
lensteuerrichtlinie entsprechende M a ß n a h m e des sekundären Gemeinschafts
rechts über Ä n d e r u n g e n des innerstaatlichen Rechts bewirken, daß D B A - V o r -
schriften leerlaufen, lassen sich als Richtlinien mit unmittelbarem Abkommensbezug 

3 6 Vgl. o. FN 13. 
3 7 Dazu: K. Vogel (FN 6), Art. 23, Rz. 97ff. 
38 B. Knobbe-Keuk (FN 14), S. 342. 
y ) Vgl. zur deutschen Abkommenspraxis K. Vogel (FN 6), Art. 10, Rz. 87. 
4 0 Vgl. o. FN 17. 
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kennzeichnen. Rcchtstechnisch k o m m t dieser unmittelbare Abkommensbezug 
dadurch zustande, daß diese Richtl inien solche Bes teuerungs ta tbes tände des 
innerstaatlichen Rechts verändern , an die die Verteilungsnormen der Doppe l 
besteuerungsabkommen mit dem Anspruch einer Beschränkung der inner
staatlichen N o r m e n a n k n ü p f e n . 4 1 

Daneben gibt es aber auch Richtl inien, die ohne den U m w e g über das inner
staatliche Recht unmittelbar auf Abkommensnormen einwirken können . V o r 
aussetzung für eine solche Di rek twi rkung ist, daß die Abkommensnorm eine 
für sich abgeschlossene Regelung trifft, die auch ohne A n k n ü p f u n g an das 
innerstaatliche Recht Anwendung finden kann. Diese Voraussetzung wi rd von 
den Abkommensbest immungen über das Vers tändigungsverfahren (Art. 25 
O E C D - Μ Α ) und über den Informationsaustausch (Art. 26 O E C D - Μ Α ) er
füllt. D i e Amtshilferichtlinie42 k ö n n t e deshalb so verstanden werden, daß sie 
ganz unabhäng ig von ihrer W i r k u n g auf das innerstaatliche Recht eine selb
s tändige Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ä n d e r u n g der dem Ar t . 26 
O E C D - Μ Α entsprechenden Abkommensvorschriften über den Informations
austausch begründe t . A u c h eine dem Vorschlag der Schiedsrichtlinie45 entspre
chende M a ß n a h m e des sekundären Gemeinschaftsrechts k ö n n t e diese Direkt 
w i r k u n g auf das Abkommensrecht haben, weil sie mit ihren verfahrensrechtli
chen Bestimmungen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung i m Fall einer 
Gewinnberichtigung zwischen verbundenen Unternehmen auf eine E r g ä n z u n g 
der dem Ar t . 25 O E C D - Μ Α entsprechenden, v o m innerstaatlichen Recht un
abhäng igen , Vorschriften über das Vers tändigungsverfahren gerichtet wäre . 

IV. Richtlinien mit mittelbarem Abkommensbezug 

V o n den Richtlinien mit unmittelbarem Abkommensbezug sind die Rich t l i 
nien mit einem nur mittelbaren Abkommensbezug zu unterscheiden. Sie harmo
nisieren N o r m e n des innerstaatlichen Steuerrechts, an die die Verteilungsnor
men der Doppelbesteuerungsabkommen ohne den Anspruch einer beschrän
kenden E inwi rkung auf das innerstaatliche Recht anknüpfen. E i n Beispiel b i l 
den die dem Ar t . 7 des O E C D - Μ Α entsprechenden Verteilungsnormen über 
die Besteuerung von Unternehmensgewinnen. Diese Verteilungsnormen be
st immen zwar in welchem der beiden Vertragsstaaten Unternehmensgewinne 
besteuert werden dürfen. Wie diese Gewinne zu ermitteln sind, bleibt jedoch 
weitgehend dem innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten über lassen . 4 4 Die 
A b k o m m e n selber treffen allerdings Bestimmungen über die Gewinnabgren-

4 1 Vgl. zu dieser Wirkung der DBA-Verteilungsnormen: K. Vogel (FN 6), Einl. Rz. 45ff. 
4 2 Vgl. o. FN 11. 
4 3 Vgl. o. FN 9. 
4 4 Vgl. K. Vogel (FN 6), Art. 7, Rz. 22. 
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z u n g . 4 3 Aus diesem Grund haben die auf innerstaatliche Gewinnermit t 
lungsvorschriften einwirkenden Richtlinien grundsätzl ich nur einen mittelba
ren Abkommensbezug. Unmittelbaren Abkommensbezug haben sie aller
dings, soweit sie Regelungen über die Gewinnabgrenzung enthalten. In diesem 
Zusammenhang ist aber nicht nur der Richtlinienvorschlag über die g renzüber 
schreitende Berücks ich t igung von Unternehmensverlusten 4 6 und, unter dem 
Vorbehalt seines p r imär verfahrensrechtlichen Inhalts, auch der dem multilate
ralen Schiedsabkommeri*1 zeitlich vorangehende Richtl inienvorschlag 4 8 zu nen
nen. V o n besonderer Bedeutung flir rechtsangleichende M a ß n a h m e n im Be
reich der Unternehmensbesteuerung sind auch die bereits seit dem Jahre 1968 
erlassenen gesellschaftsrechtlichen Richt l in ien; 4 9 vor allem die Bilanzrichtlinie 
v o m 25. 7. 1978, 3 ( 3 die nach ihrer Umsetzung in das innerstaatliche Recht über 
den Maßgeb l i chke i t sg rundsa tz 3 1 auf das innerstaatliche Steuerrecht und damit 
teils mittelbar, teils aber auch unmittelbar auf das Abkommensrecht einwirkt. 

V . Wertungen 

Richtlinien mit unmittelbarem Abkommensbezug haben weitergehende 
Auswirkungen auf das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, als R ich t l i 
nien mit nur mittelbarem Abkommensbezug. 

Soweit Abkommensvorschriften aufgrund von richtlinienbedingten Ä n d e 
rungen des innerstaatlichen Rechts leerlaufen, 5 2 ist dies insofern unproblema
tisch, als die Verteilungsnormen der Doppelbesteuerungsabkommen Steuer-
pflichten ohnehin nur beschränken, aber nicht beg ründen k ö n n e n . 3 3 A u c h die 
Problematik der Umgehung von Doppelbesteuerungsabkommen durch die 
Vertragsstaaten in der Fo rm einer abkommenswidrigen Gesetzgebung („treaty 
overr id ing") 3 4 stellt sich bei den richtlinienbedingten Gesetzes- bzw. Rechtsän
derungen grundsätzl ich nicht, weil sich die Wi rkung der Richtlinie nicht auf 
das Recht eines einzelnen Mitgliedstaates beschränkt . Die „Geschäf tsgrundla
ge" des Doppelbesteuerungsabkommens w i rd also nicht einseitig geänder t . 
Subtilere Probleme k ö n n e n sich jedoch daraus ergeben, daß die ü b e r k o m m e n e 
Systematik eines Doppelbesteuerungsabkommens durch Richtlinien mit un-

4 5 Vgl. Art. 7 Abs. 2ff., Art. 9 O E C D - M A . 
4 6 Vgl. o. FN 20. 
4 7 Vgl. o. FN 8. 
4 8 Vgl. o. FN 9. 
4 9 Publizitäts-Richtlinie v. 9. 3. 1968 (Abi. E G Nr. L 65, S. 8ff.); Bilanzrichtlinie v. 25. 7. 

1978 (Abi. E G Nr. L 222, S. 11); Konzernbilanz-Richtlinie v. 13. 6. 1983 (Abi. EG Nr. L 193, 
S. Iff); Prüferrichtlinic v. 10. 4. 1984 (Abi. E G Nr. L 126, S. 20fi.); dazu: W. Mathiak, in: 
Kirchhof/Söhn, EStG, § 5 Rdnr. A 184 ff. 

so F N 4 9 

5 1 Dazu: B. Knobbe-Keuk (FN 14), S. 17ff. 
5 2 Vgl. o. bei FN 40f. 
5 3 Vgl. K. Vogel (FN 6), Einl. Rz. 45ff. 
5 4 Vgl. K. Vogel, aaO., Rz. 125 f. 
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mittelbarem Abkommensbezug empfindlich gestör t w i rd , wenn die mit der 
Richtlinie verbundenen Abkommenswirkungen beim Erlaß der Richtlinie 
nicht in Betracht gezogen werden. Dies läßt sich am Beispiel der geplanten 
Quelletisteuerrichtlinie^ verdeutlichen. M i t dem Verbot jeglichen Steuerabzugs 
an der Quelle w i r d zwar die Doppelbesteuerung für Zinsen und Lizenzgebüh
ren zuverlässig vermieden, doch gilt diese Befreiung nach der Vorgabe des 
Richtlinienvorschlags nur für Zinsen und Lizenzgebühren, die i m Verhäl tnis 
zwischen Mut ter - und Tochtergesellschaften gezahlt werden. Insoweit laufen 
Que l l ens t eue rbeschränkungen , wie sie Gegenstand der den Ar t . 11 und 12 
O E C D - Μ Α entsprechenden Abkommensvorschrif ten s ind , 3 6 leer. Außerha lb 
dieser qualifizierten Geschäf tsbeziehung bleiben die genannten Abkommens
vorschriften jedoch anwendbar, weil außerhalb dieser qualifizierten Geschäfts
beziehung nach wie vor Quellensteuer nach or iginär innerstaatlichem Recht 
erhoben werden darf. Abgesehen von der Frage, ob eine in ihrem persönl ichen 
Anwendungsbereich auf ein qualifiziertes Mut t e r -Toch te rve rhä l tn i s be
schränkte Quellensteuerrichtlinie mit den europarechtlichen Diskriminierungs
verboten vereinbar w ä r e , 3 7 w ü r d e n sich aus einer solchen Richtlinie weitrei
chende Auslegungsproblcme ergeben. Diese hängen damit zusammen, daß die 
Richtl inie in ihrem Ar t . 2 Begriffsbestimmungen für Zinsen und Lizenzgebüh
ren enthäl t , die sich zwar weitgehend, aber nicht vol ls tändig an die Begriffsbe
st immungen der Ar t . 11 Abs . 2 und 12 Abs . 3 des O E C D - M u s t e r a b k o m 
mens 3 8 anlehnen und die darüber hinaus mehr oder weniger stark von der 
Vertragspraxis der Mitgliedstaaten abweichen. Das bedeutet, daß Zinsen und 
Lizenzgebühren i . S. der Quellensteuerrichtlinie nicht unbedingt gleichbedeutend 
sind mit Zinsen und Lizenzgebühren i . S. des Abkommensrechts, das ja außer 
halb der qualifizierten Geschäf tsbeziehung weiterhin anwendbar bleibt. Geht 
man davon aus, daß es wenig sinnvoll ist, begrifflich zwischen Zinsen und 
Lizenzgebühren i . S. des richtl inienkonform geänder ten innerstaatlichen Rechts 
einerseits und i . S. des Abkommensrechts andererseits zu unterscheiden, so 
stellt sich die grundlegende, hier allerdings nicht zu beantwortende Frage nach 
dem Verhäl tn is zwischen den Grundsä tzen der richtlinienkonformen Ausle
gung 3 9 und den besonderen Regeln, die für die Auslegung von Doppelbesteue
rungsabkommen gelten. 6 0 Ohne weiteres zugunsten einer richtlinienkonfor
men Auslegung ist jedenfalls in den Fällen zu entscheiden, in denen A b k o m -

5 5 Vgl. o. FN 17. 
5 6 Vgl. zur deutschen Vertragspraxis: K. Vogel (FN 6), Art. 11, Rz. 46; Art. 12, Rz. 25. 
5 7 Grundlegend dazu: B. Knobbe-Keuk, DB 1990, S. 2573ff.; vgl. auch: N. Herzig/N. Data-

zetiberg, DB 1992, S. 2519ff. 
5 8 Dazu: K. Vo?el (FN 6), Art. 11, Rz. 50ff; Art. 12, Rz. 29 ff. 
5 9 Dazu: V. Götz, NJW 1992, S. 1849ff, 1853ff; U. Everting, ZGR 1992, S. 377ff; H.Ja-

rass, E U R 1991, S. 211 ff; M. Lutter, ]Z 1992, S. 593ff. 
6 0 Dazu: K. Vogel (FN 6), Einl. Rz. 58ff.; K. Vogel/R. Prokisch, Die Auslegung von Dop

pelbesteuerungsabkommen, Generalbericht, Cahiers de Droit Fiscal Int., Vol. LXXXLIIIa, 
1993, S. 19ff; R. Prokisch, SWI 1994, S. 52ff. 
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mens begriffe bereits nach den ü b e r k o m m e n e n Auslegungsregeln ausnahms
weise nicht autonom, d. h. unabhäng ig v o m innerstaatlichen Recht , 6 1 sondern 
nach M a ß g a b e des innerstaatlichen Rechts auszulegen 6 2 sind. W ä h r e n d die so
eben geschilderte Problematik vor allem bei Richtlinien mit unmittelbarem 
Abkommensbezug entsteht, k ö n n e n sich bei Richtlinien mit einem nur mittel
barem Abkommensbezug erhebliche Vorteile für die Abkommensanwendung 
ergeben, weil die Verteilungsnormen in diesen Fällen ohne jeglichen Beschrän
kungsanspruch an das (richtlinienkonform geänderte) innerstaatliche Recht 
und an die (richtlinienkonform auszulegenden) Begriffsbestimmungen des i n 
nerstaatlichen Rechts anknüpfen . W i r d also innerstaatliches Recht, wie dies i m 
Fall der für die Gewinnermit t lung wichtigen Bilanzrichtlinie63 bereits geschehen 
ist, in allen Mitgliedstaaten richtlinienkonform geändert , so erleichtert dies die 
Anwendung der Verteilungsnormen über die Besteuerung des Unternehmens
gewinns, wei l diese Verteilungsnormen den nach M a ß g a b e des innerstaatlichen 
Rechts ermittelten Gewinn erfassen. 6 4 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Anwendung der Doppelbe
steuerungsabkommen durch eine Rechtsangleichung im Bereich der direkten 
Steuern erleichtert werden kann, soweit das sekundäre Gemeinschaftsrecht 
Auslegungsdivergenzen verhindert, die aus der engen Verbindung zwischen 
dem Abkommensrecht und dem innerstaatlichen Recht resultieren. Daraus 
folgt freilich auch, daß die Grundsä tze der richtlinienkonformen Auslegung 
zunehmend Einfluß auf die Auslegung der Doppelbesteuerungsabkommen ge
winnen. Eine solche Entwick lung wiederum führt zu einer Verlagerung der 
Zus tändigke i t zur letztverbindlichen Auslegung von Doppelbesteuerungsab
kommen von den innerstaatlichen Gerichten auf den Gerichtshof der Gemein
schaft. D ie Frage, ob und inwieweit in einem abkommensrechtlichen Vers tän
digungsverfahren von innerstaatlichen Gerichtsentscheidungen abgewichen 
werden darf, 6 3 w ü r d e sich dann auf der Grundlage der Vorschriften über die 
Vorabentscheidungskompetenz des Gerichtshofs 6 6 e rübr igen. Bei all diesen 
Vorteilen fur die Abkommensanwendung m u ß jedoch bedacht werden, daß sie 
sich erst auf dem U m w e g über richtlinienkonform angeglichenes innerstaatli
ches Recht ergeben. Der an die Mitgliedstaaten gerichtete Wunsch der E G -
Kommiss ion , die i m Bereich der direkten Steuern erlassenen Richtlinien in 
ihren Doppelbesteuerungsabkommen „genaues tens" zu beachten, 6 7 setzt des
halb voraus, daß diese Richtlinien nicht nur auf das innerstaatliche Recht, 
sondern auch auf das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen abgestimmt 
werden müssen . 

6 1 Dazu: K. Vogel (FN 6), Einl. Rz. 63, 96, lOOf. 
6 2 Dazu: K. Vogel (FN 6), Einl. Rz. 94; Art. 3, Rz. 59ff. 
6 3 Vgl. o. FN 49. 
6 4 Vgl. ο. IV. 
6 5 Vgl. M . Lehner (FN 4), S. 99ff. 
6 6 Art. 177 EGV. 
6 7 Vgl. o. FN 34. 


